
Verkündet am 10. Mai 2005

Voß
Justizobersekretär

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
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VER WAL TUNGSGERICHT BERLIN

URTEIL

Im Namen des Vülkes

INGANG

;1 D. JUNI 2005

In der Verwaltungsstreitsache

des Herrn Frank Brendel,
Yorckstraße 75, 10965 Berlin,

Klägers,

V erfa hrensbevoll mächtiqte:
Rechtsanwälte Behnke, Knappmann-Korn & Partner,
Marburger Straße 16, 10789 Berlin,

gegen

das Land Berlin, vertreten durch den
Regierenden Bürgermeister von Berlin,
- Senatskanzlei -,
Berliner Rathaus, 10178 Berlin,

Beklagten,

hat das Verwaltungsgericht Berlin, 2. Kammer, aufgrund
der mündlichen Verhandlung vom 10. Mai 2005 durch

den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Wichmann,
den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fischer,
den Richter am Verwaltungsgericht Erckens,
die ehrenamtliche Richterin Kussius,
den ehrenamtlichen Richter Hohensee,

für Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar.

Der Kläger darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung
in Höhe von 110 % d'es aufgrund des Urteils vollstreckbaren
Betrages abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Voll­
streckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu voll­
streckenden Betrages leistet.

Die Berufung wird zugelassen.
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